
Schutz der Wohnung und des Vermögens
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(1) Die Untersuchungsorgane haben zu gewährlei
sten. daß die Wohnung und das Vermögen des Be
schuldigten, die infolge seiner Inhaftierung ohne den 
notwendigen Schutz bleiben würden, den von ihm 
beauftragten Verwandten, anderen Personen oder 
Einrichtungen übergeben werden.
(2) Beauftragt der Beschuldigte keine Person oder 
Einrichtung mit dem Schutz seiner Wohnung, ist die 
Wohnung durch die Untersuchungsorgane zu ver
schließen oder auf andere geeignete Weise gegen 
den Zutritt Unbefugter zu sichern. Die Untersu
chungsorgane haben den Rat der Gemeinde oder die 
Abteilung Wohnungspolitik und Wohnungswirt
schaft des Rates des Stadtbezirkes oder der Stadt, er
forderlichenfalls auch den Vermieter, über die ein
geleiteten Schutzmaßnahmen zu unterrichten.
(3) Wird infolge von Baumaßnahmen, Abrißarbei
ten oder aus ähnlichen dringlichen Gründen die Räu
mung der Wohnung des Beschuldigten erforderlich, 
hat der Rat der Gemeinde oder die Abteilung Woh
nungspolitik und Wohnungswirtschaft des Rates des 
Stadtbezirkes oder der Stadt nach Absprache mit 
dem Beschuldigten für die sichere Unterbringung 
der Möbel, des Hausrates und der sonstigen in der 
Wohnung befindlichen Sachen zu sorgen.
(4) Gehen von dem Zustand der Wohnung des Be
schuldigten Gefahren oder Schäden für Leben, Ge
sundheit oder Sachwerte aus, hat der Rat der Ge
meinde oder die Abteilung Wohnungspolitik und 
Wohnungswirtschaft des Rates des Stadtbezirkes 
oder der Stadt die notwendigen Maßnahmen zur Ab
wendung der Gefahren oder Schäden zu veranlas
sen. Sind hygienewidrige Zustände zu beseitigen, ist 
die Kreis- oder Stadtbezirks-Hygieneinspektion zu 
informieren. Die Kreis- oder Stadtbezirks-Hygie
neinspektion hat zu veranlassen, daß die erforderli
chen Maßnahmen zur Beseitigung der hygienewidri
gen Zustände durchgeführt werden.

Anmerkung: Zu den Aufgaben der Kreis- ui:,d Stadt
bezirks-Hygieneinspektionen vgl. die VO vom
11. 12. 1975 über die Staatliche Hygieneinspektion 
(QjBl. I 1976 Nr. 2 S. 17) i. d. F. der VO vom 11.1. 
1978 über das Betriebsgesundheitswesen und die Ar- 
bejjshygieneinspektion (GBl. 1 Nr. 4 S.61) und der 
5. DB vom 12.2. 1987 zum Landeskulturgesetz 
- Reinhaltung der Luft - (GBl. 1 Nr. 7 S. 51).

(5) Kann der Beschuldigte keine Person oder Ein
richtung mit dem Schutz seiner Wertsachen beauf
tragen, haben die Untersuchungsorgane den Be
schuldigten auf sein Verlangen dabei zu unterstüt
zen, Bargeld auf Konten bei Kreditinstituten anzule
gen sowie Schmuck, Kunstgegenstände und andere 
Wertsachen zur Aufbewahrung auf vertraglicher

Haftfürsorgeverordnung 10.
Grundlage an eine zuständige staatliche Einrichtung 
(Bank, Sparkasse, Museum und ähnliche Institutio
nen) zu übergeben, soweit dies zur Sicherung der 
Wertsachen notwendig ist. Falls bei der Übernahme 
der Wertsachen weder der Beschuldigte noch der 
Staatsanwalt anwesend ist, sind 2 unbeteiligte Zeu
gen hinzuzuziehen. Die anwesenden Personen ha
ben das Übernahmeprotokoll zu unterschreiben.

§ 7
(1) Kann der Beschuldigte keine Person oder Ein
richtung mit dem Schutz seines sonstigen Vermögens 
beauftragen, haben die gemäß Abs. 2 zuständigen 
staatlichen Organe die Maßnahmen durchzuführen, 
die infolge der Inhaftierung des Beschuldigten zum 
Schutz seines Vermögens vor Schäden und zur Ab
wehr von Gefahren notwendig sind.
(2) Für die Durchführung von Maßnahmen zum 
Schutz des sonstigen Vermögens des Beschuldigten 
sind zuständig:
1. bei Grundstücken und Gebäuden

der Rat der Gemeinde, des Stadtbezirkes oder 
der Stadt,

2. bei Handwerks- und Gewerbebetrieben
der Rat der Gemeinde bzw. das jeweils zuständi
ge Fachorgan (z. B. Örtliche Versorgungswirt
schaft, Handel und Versorgung, Verkehr und 
Bauamt) des Rates des Stadtbezirkes, der Stadt 
oder des Kreises,

3. bei Kraftfahrzeugen, Booten und anderen Fahr
zeugen
der Rat der Gemeinde bzw. das für Verkehr zu
ständige Fachorgan des Rates des Stadtbezirkes, 
der Stadt oder des Kreises,

4. bei landwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten 
Grundstücken sowie bei Nutzpflanzen und Tie
ren
der Rat der Gemeinde oder der Stadt bzw. die 
Abteilung Land- und Nahrungsgüterwirtschaft 
des Rates des Kreises bzw. der Kreistierarzt.

(3) Die zuständigen staatlichen Organe können Be
triebe, Einrichtungen und Genossenschaften ihres 
Verantwortungsbereiches mit der Durchführung von 
Maßnahmen zum Vermögensschutz beauftragen 
oder entsprechende Vereinbarungen mit gesell
schaftlichen Organisationen und Bürgern treffen.

§ 8
Aufwendungen für Fürsorge- und 
Schutzmaßnahmen
(1) Die notwendigen Aufwendungen für die Durch
führung von Fürsorge- und Schutzmaßnahmen hat, 
soweit in speziellen Rechtsvorschriften nichts ande
res bestimmt ist, der Beschuldigte zu tragen. Ein An
spruch des Beschuldigten auf Erstattung dieser Auf
wendungen nach den Bestimmungen über die Ent
schädigung für einen durch die Untersuchungshaft 
entstandenen Vermögensschaden bleibt unberührt.
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